
Anlage 1

Zu 4.1 VwV-HWiF 2001

Kriterien für Errechnung der Bemessungsgrundlage

Ressort:

– 1000 DM –

HH-Betrag

abzüglich

Ausgaben der Hauptgruppe 4

Ausgaben der Gruppe 519

Vollständig von Dritten finanzierte Ausgaben

Gemeinschaftlich finanzierte Ausgaben 1)

Gesetzliche Pflichtleistungen

Personalausgaben bei Zuwendungsempfängern

Bemessungsgrundlage

1) IfG- Finanzierungen gelten als gemeinschaftlich finanzierte Ausgaben.


